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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 
 

Bauleitplanung der Stadt Emden 
Satzung der Stadt Emden über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 24 der Stadt Emden 

 

Gemäß der §§ 14, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. §§ 10 Abs. 1 
sowie 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) jeweils in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Emden in seiner Sitzung am 15.07.2021 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre Nr. 24 zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans D 73, 1. Änderung „Gewerbegebiet Borssum“ wird um ein Jahr verlängert. 
 

§ 2 
 

Der Geltungsbereich der Satzung wird gemäß der zeichnerischen Darstellung in der Anlage 1 dieser 
Satzung abgegrenzt.  
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt mit Ablauf der ursprünglichen Veränderungssperre am 28.09.2021 in Kraft. Sie tritt 
nach Ablauf von einem Jahr außer Kraft. 
 

Emden, den 27.07.2021 
 

Stadt Emden 
 

Tim Kruithoff 
Oberbürgermeister 
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Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht. 
Hinweise: Etwaige Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser Satzung sind nach § 215 Abs. 
1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb von sieben Jahren seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Emden geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Auf die Vorschriften des §18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
entstandene Vermögensnachteile durch diese Satzung und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Die Satzung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 24 kann während der Dienststunden im Fachdienst 
Stadtplanung, Verwaltungsgebäude II der Stadt Emden, Ringstraße 38b, im 3. OG, Zimmer 302 
eingesehen werden. 
 
Anlage 1 der Satzung der Stadt Emden über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emden, 27.07.2021 
 
Stadt Emden 
 
- 361 - 
Der Oberbürgermeister 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Leezdorf für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Leezdorf in der Sitzung am 22. Juni 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf    1.140.700,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    1.231.700,00 € 
  Saldo - 91.000,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    1.140.700,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    1.230.800,00 € 
  Saldo – 90.100,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                 0,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  350 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 60.000,00 € festgesetzt. 
 
Marienhafe, den 22. Juni 2021 
 
Gemeinde Leezdorf 
 
Wirringa    Ihmels 
Bürgermeister   Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.  
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 16. August 2021 bis zum 24. August 2021 zur 
Einsichtnahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 
während der Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 
Marienhafe, öffentlich aus. 
 
Leezdorf, 13. August 2021 
 
Gemeinde Leezdorf 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Osteel für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Osteel in der Sitzung am 29.06.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.464.200,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.740.000,00 € 
  Saldo – 275.800,00 € 
 



- 674 - 

1.3 der außerordentlichen Erträge               0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf               0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.443.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.695.800,00 € 
  Saldo  - 252.300,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit             2.300,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit         500.000,00 € 
  Saldo  - 497.700,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         497.700,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit           15.000,00 € 
  Saldo   482.700,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 497.700,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 60.000,00 € festgesetzt.  
 
Marienhafe, den 29. Juni 2021 
 
Gemeinde Osteel 
 
Bienhoff-Topp   Ihmels 
Bürgermeisterin  Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Aurich am 9. August 2021, Az. I/10-150, erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 16.08.2021 bis zum 24.08.2021 zur 
Einsichtnahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 
während der Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 
Marienhafe, öffentlich aus. 
 
Osteel, 13. August 2021 
 
Gemeinde Osteel 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Upgant-Schott für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Upgant-Schott in der Sitzung am 01.07.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.898.600,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.018.100,00 € 
  Saldo  - 119.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf              0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf              0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.896.200,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.995.500,00 € 
  Saldo - 99.300,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit    250.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit    954.000,00 € 
  Saldo  - 704.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 650.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit    130.000,00 € 
  Saldo  - 520.000,00 €  
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 650.000,00 €  festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.  
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 75.000,00 € festgesetzt.  
 
Marienhafe, den 1. Juli 2021 
 
Gemeinde Upgant-Schott 
 
Harms    Ihmels 
Bürgermeister   Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Aurich am 9. August 2021, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 16. August bis zum 24. August 2021 zur 
Einsichtnahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 
während der Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 
Marienhafe, öffentlich aus. 
 
Upgant-Schott, 13. August 2021  
 
Gemeinde Upgant-Schott 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
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